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1 Ausgangssituation  

Als ein wesentlicher Bestandteil der Analysen zum Verkehrsent-
wicklungsplan Viersen wurde bereits im Jahr 2002 eine Verträg-
lichkeitsanalyse durchgeführt, um festzustellen, wie verträglich 
sich der Kraftfahrzeugverkehr (kurz: Kfz-Verkehr) im innerörtlichen 
Hauptverkehrsstraßennetz in Bezug auf  

ï den Fußgängerverkehr auf straßenbegleitenden Gehwegen 
sowie im Hinblick auf die Überquerbarkeit und  

ï den Radverkehr auf Radverkehrsanlagen oder im Mischverkehr 
auf der Fahrbahn 

darstellt. Der methodische Ansatz, das untersuchte Straßennetz 
und die Ergebnisse dieser Analyse wurden im Bericht zur Zwi-
schenbilanz ausführlich dargestellt (vgl. Zwischenbilanz 2009, 
Kap. 3.2).  

Die Gesamtbewertung aus der Verträglichkeitsanalyse ï vergeben 
werden maximal 12 Problempunkte pro bewertetem Straßenab-
schnitt, davon je 4 in den drei Untersuchungsbereichen ĂFuÇgªn-
gerñ (Gehwege), Ă¦berquerbarkeitñ und ĂRadverkehrñ ï hat Fol-
gendes deutlich gemacht: 

¶ Hohe Unverträglichkeiten (10-12 Problempunkte) sind in Teil-
bereichen der Grefrather Straße in Vorst und des Westrings in 
Süchteln festzustellen; hier sind aufgrund der verkehrlichen 
und straßenräumlichen Bedingungen Fußgänger und Radfah-
rer in erheblichem Maße beeinträchtigt. 

¶ Mittlere Unverträglichkeiten (7-9 Problempunkte) treten in etli-
chen Hauptverkehrsstraßen auf, insbesondere in der Viersener 
Straße und Brabanter Straße in Dülken, auf den meisten Süch-
telner Hauptverkehrsstraßen (Grefrather Straße, Hindenburg-
straße, Ostring, Tönisvorster Straße, Düsseldorfer Straße), 
schließlich in Viersen selbst auf der Süchtelner Straße und auf 
Teilabschnitten unter anderem der Freiheitsstraße, Ernst-
Moritz-Arndt-Straße, Gladbacher Straße, Bockerter Straße und 
Hardter Straße. 

¶ Im übrigen untersuchten Hauptverkehrsstraßennetz wurden 
keine oder nur geringe Unverträglichkeiten festgestellt. 

Inwieweit sich die festgestellten Unverträglichkeiten im Einzelnen 
durch Probleme im Fußgängerlängsverkehr, bei der Überquerbar-
keit oder im Radverkehr begründen lassen, ist aus den Detailplä-
nen im Bericht Zwischenbilanz ersichtlich.  

Das ĂProblemklimañ stellt sich bezogen auf die einzelnen Stadtteile 
folgendermaßen dar:  

¶ In Boisheim ergeben sich Unverträglichkeiten in erster Linie 
durch Probleme für Fußgänger auf Gehwegen und für die 
Überquerbarkeit im zentralen, eng bebauten Abschnitt der Net-
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tetaler Straße. Für Radfahrer ist dieser Abschnitt auf Grund der 
streckenbezogenen 30 km/h-Regelung bedingt verträglich. 

¶ In Dülken ergeben sich die meisten Unverträglichkeiten für den 
Radverkehr und die Überquerbarkeit. Besonders herauszuhe-
ben sind diesbezüglich Viersener Straße, Brabanter Straße, 
Bücklersstraße und Venloer Straße.  

¶ In Süchteln betreffen ebenfalls die meisten Unverträglichkeiten 
den Radverkehr und die Überquerbarkeit. Hervorzuheben sind 
die Grefrather Straße in Vorst und die zentralen Abschnitte der 
Hindenburgstraße, Düsseldorfer Straße, Tönisvorster Straße 
sowie von Westring und Ostring in Süchteln selbst. 

¶ In Viersen stehen Unverträglichkeiten des Kfz-Verkehrs für den 
Radverkehr im Vordergrund, diejenigen für den Fußgängerver-
kehr auf Gehwegen sind am geringsten. 

Die Ergebnisse der Verträglichkeitsanalyse und die Erkenntnisse 
aus der in diesem Kontext durchgeführte Ortsbegehung und Inau-
genscheinnahme der straßenräumlichen Gegebenheiten wurden 
zur Ableitung eines ĂStraÇenrªumlichen Handlungskonzeptes 
FuÇgªngerverkehrñ genutzt, das zur Verbesserung der Verkehrs-
qualität und Verkehrssicherheit im Fußgängerverkehr dienen soll. 
Das Konzept wurde der Verwaltung im Dezember 2002 vorgelegt 
und dient dieser seither als eine Grundlage für Maßnahmenumset-
zungen im Bereich des Fußgängerverkehrs. 

Die Ergebnisse der Verträglichkeitsanalyse zum Radverkehr wur-
den bei der Entwicklung des verwaltungsseitig entwickelten Rad-
verkehrskonzeptes (siehe Zwischenbilanz 2009, Kap. 5.2) mit be-
rücksichtigt. 

Zur Aktualisierung der Verträglichkeitsanalyse und des Straßen-
räumlichen Handlungskonzeptes Fußgängerverkehr erfolgte im 
Juli/August 2009 eine Überprüfung zu den beiden Fragen, 

ï ob die seinerzeit der Analyse zugrunde gelegten Kfz-Verkehrs-
stärken aktuell noch gelten (dies ist der Fall) und 

ï welche vorgeschlagenen Maßnahmen zwischenzeitlich bereits 
realisiert werden konnten (siehe Hervorhebungen in den Maß-
nahmenlisten in Kap. 2.2). 

Das nun vorliegende, aktualisierte ĂStraÇenrªumliche Handlungs-
konzept FuÇgªngerverkehr 2025ñ soll als Teilkonzept des Ver-
kehrsentwicklungsplans einen maßgeblichen Beitrag zur Siche-
rung und Förderung des Zufußgehens in den Ortslagen von Vier-
sen, Dülken, Süchteln und Boisheim leisten.  
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2 Straßenräumliches Handlungskonzept  
Fußgängerverkehr 

2.1 Maßnahmenspektrum 

Der aktuelle verkehrsstädtebauliche Entwurfsstandard für innerört-
liche Straßen in Deutschland wird durch die 2007 neu herausge-
gebenen ĂRichtlinien f¿r die Anlage von StadtstraÇen (RASt 06)ñ 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) repräsentiert.1 Dieses Regelwerk ist so aufgebaut, dass es 
unter je konkreten verkehrlichen, städtebaulichen und straßen-
rªumlichen Bedingungen eine angemessene Ăintegrierteñ Gesamt-
lösung zu finden hilft. 

In den Plänen zum Handlungskonzept (siehe Anhang) werden 
unterschiedliche, überwiegend punktuelle Maßnahmen in Symbo-
len dargestellt. Orte, Maßnahmen und deren Begründung sowie 
ein Vorschlag für die jeweilige Priorität der Maßnahme hinsichtlich 
des Umsetzungshorizontes werden außerdem in den Listen (Tab. 
2.2 bis 2.5) in Kap. 2.2 näher erläutert.  

Folgende Maßnahmen sind im Einzelnen Bestandteil des Hand-
lungskonzeptes: 

¶ Anlage einer Ortseingangssituation 

¶ Anlage einer Überquerungshilfe, ggf. auch durch Einrichtung 
bzw. Modifikation einer Lichtsignalanlage 

¶ Umgestaltung eines Knotenpunktes 

¶ Anlage oder Erweiterung eines Gehwegs 

¶ Im Zusammenhang umzugestaltender Straßenraum 

¶ Netzdurchtrennung 

¶ Streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung.  

Die Umsetzung der Maßnahmen kann auf unterschiedliche Weise 
und mit unterschiedlichen Elementen erfolgen. Ob beispielsweise 
eine Überquerungshilfe im Einzelnen als Mittelinsel, Fußgänger-
¿berweg (ĂZebrastreifenñ) oder signalisierte FuÇgªngerfurt (ĂFuß-
gªngerampelñ) realisiert werden kann, ist von den ºrtlichen Bedin-
gungen ï verfügbare Fahrbahnbreite, Kfz-Verkehrsstärke und -zu-
sammensetzung, Fahrgeschwindigkeiten im Kfz-Verkehr etc. ï 
abhängig. Teilweise werden in den Listen Hinweise dazu gegeben. 
Grundsätzlich sollte in diesem Zusammenhang die Festlegung 
eines ĂViersener Standardsñ diskutiert werden: Sollen gesicherte 

                                                
1
 Diese Richtlinie gilt für den gesamten Bereich des innerörtlichen Straßenraum-

entwurfs und hat damit die beiden vorher geltenden Regelwerke (Empfehlungen 
für die Anlage von Hauptverkehrsstraßen EAHV 93 / Empfehlungen für die Anla-
ge von Erschließungsstraßen EAE 85/95) ersetzt. 
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Überquerungsstellen primär als Mittelinsel oder als ĂZebrastreifenñ 
realisiert werden und für welche Abschnitte des Straßennetzes soll 
der jeweilige Standard gelten. Auf diese Weise wird es möglich, 
sich Erörterungen in jedem Einzelfall künftig zu sparen und gleich-
zeitig allen Verkehrsteilnehmern im Stadtgebiet mehr Verhaltens-
sicherheit zu bieten.2  

Im Folgenden werden zu den einzelnen Maßnahmentypen nähere 
Erläuterungen gegeben. 

2.1.1 Anlage einer Ortseingangssituation 

Ortseingangssituationen sollen Kraftfahrern 
den Übergang von der freien Strecke zur ge-
schlossenen Ortschaft verdeutlichen. Sie ge-
ben ein deutliches Signal, dass von hier ab im 
Längs- und Querverkehr verstärkt mit Fußgän-
gern, Radfahrern, Kindern (auf Schulwegen 
und in der Freizeit), parkenden Fahrzeugen, 

Straßeneinmündungen etc. zu rechnen ist und das Fahrverhalten 
entsprechend angepasst werden soll. Sinnvoll sind insbesondere 
solche Gestaltungselemente für Ortseingangssituationen, die 
Kraftfahrern einen konkreten Anlass geben, ihre Fahrgeschwindig-
keit auf Innerortsniveau zu senken und gleichzeitig Radfahrern 
eine Querungshilfe bieten, um vom außerorts einseitig geführten 
Zweirichtungsradweg auf fahrbahnseitenbezogene Radverkehrs-
anlagen zu wechseln. 

Die folgenden Skizzen (Bilder 4-1 und 4-2) stellen geeignete Ge-
staltungselemente zur Geschwindigkeitsdämpfung in Ortseinfahr-
bereichen dar. 

 

Bild 4-1: Beispiel für Radweganfang/-ende an der Ortseinfahrt (Quelle: 
RASt 06, Bild 100) 

                                                
2
 Ein Vorschlag für verkehrsplanerische Leitlinien und Standards zum Fußgän-

gerverkehr wird im Rahmen der Konzeptionsphase zum Verkehrsentwicklungs-
plan zur Abstimmung der verschiedenen Teilkonzepte und zur Unterstützung der 
künftigen Maßnahmenumsetzung noch formuliert und zur Diskussion und Ab-
stimmung gestellt. 
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Bild 4-2: Grundformen von Mittelinseln mit Fahrstreifenversatz zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung (Quelle: RASt 06, Bild 99) 

An Ortseingängen mit besonderem Gefährdungspotenzial durch 
überhöhte Geschwindigkeiten sollte zusätzlich eine Reaktivierung 
bzw. weiterhin systematischer Einsatz des Viersener Geschwin-
digkeitsinformationssystems (digitale Geschwindigkeitsanzeiger) 
oder der Einsatz von stationären Geschwindigkeitsüberwachungs-
anlagen (ĂStarenkªstenñ) erwogen werden. 

2.1.2 Anlage einer Überquerungshilfe, ggf. auch durch Ein-
richtung bzw. Modifikation einer Lichtsignalanlage 

Gesicherte Überquerungsstellen für Fußgänger 
sind überall dort notwendig, wo durch Kfz-
Verkehrsstärken und/ oder Fahrgeschwindig-
keiten ein gefahrloses Überqueren der Fahr-
bahn nicht gegeben ist. Sie sollen immer so 
gestaltet werden, dass sie auch von Radfah-
rern sicher benutzt werden können.  
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Insbesondere im Zuge von wichtigen Fußgängerachsen (und Rad-
verkehrsachsen), vor wichtigen Zielen des Fußgänger- und Rad-
verkehrs, z. B. vor Schulen und außerschulischen Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, vor Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern 
und anderen öffentlichen Einrichtungen mit Besucherverkehr und 
an Bushaltestellen, in Straßenabschnitten mit stark frequentierten 
Einzelhandelsstandorten, beidseitig dichtem Geschäftsbesatz, 
Längsparkständen etc. kann und sollte auf gesicherte Überque-
rungsstellen oder bei Bedarf auch sog. Ălineare Überquerungshil-
fenñ nicht verzichtet werden. Bauliche Verªnderungen kºnnen zu-
dem durch ihre straßenräumliche Wirkung zu einer allgemeinen 
Verkehrsberuhigung beitragen. 

Signalisierte Knotenpunkte sind in Viersen  
überwiegend in allen Knotenpunktzufahrten mit 
Fußgängerfurten versehen. Dennoch gibt es 
hiervon einige Ausnahmen, in denen eine der 
beiden stärker belasteten Zufahrten ohne Furt 
ausgebildet ist. Erfahrungsgemäß wird dies 
meist begründet mit einer höheren Leistungs-

fähigkeit des Knotenpunktes im Kfz-Verkehr. Für Fußgänger stellt 
dies keine sinnvolle Lösung dar: Sie sind hinsichtlich Umwegen 
am empfindlichsten und nehmen daher Verkehrsunsicherheit unter 
Umständen bewusst in Kauf, um direkte Wege gehen zu können. 
Die Ergänzung fehlender Furten ist daher Bestandteil des straßen-
räumlichen Handlungskonzeptes. 

Mögliche Sicherungselemente für Überquerungsstellen werden in 
den folgenden Bildern (Bild 4-3 bis Bild 4-6) dargestellt.  

     

Bilder 4-3 und 4-4: Gesicherte Überquerungsstelle als Mittelinsel (links) 
oder als Fahrbahneinengung mit vorgezogenem Seiten-
raum (rechts) (Quelle: RASt 06, Bild 79 links und Bild 80 
rechts) 
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Bilder 4-5 und 4-6:  FuÇgªnger¿berweg (ĂZebrastreifenñ) ¿ber zwei Fahr-
streifen (links) und mit Mittelinsel (rechts) 

Zum Einsatz von ĂZebrastreifenñ liegt seit 2002 eine neue Richtli-
nie des Bundesverkehrsministers vor (R-FGÜ 2001), die deren 
Einsatzbereich deutlich erweitert hat. Auf dieser Grundlage voll-
zieht sich mittlerweile in vielen deutschen Stªdten eine ĂRenais-
sanceñ dieses fälschlicherweise in Verruf geratenen Elements zur 
Sicherung von Überquerungsstellen. Gleichwohl sollte der Einsatz 
von neuen Fußgängerüberwegen in Viersen möglichst auf Grund-
lage eines formulierten gesamtstädtischen Standards (vgl. Fußno-
te 2) sowie im Zuge eines auch durch Öffentlichkeitsarbeit unter-
st¿tzten ĂZebrastreifenprogrammsñ stadtweit ï und nicht nur ver-
einzelt ï geschehen, um den Verkehrsteilnehmern möglichst viel 
Verhaltenssicherheit zu bieten.  

Fußgängerampeln sollten gegenüber dem Einsatz von Mittelinseln, 
Einengungen und Zebrastreifen die Ausnahme darstellen und nur 
dort eingesetzt werden, wo es die Bedingungen im Kfz-Verkehr 
(Verkehrsstärken und Fahrgeschwindigkeiten) unbedingt notwen-
dig erscheinen lassen. Das Element ist einerseits sehr kostenin-
tensiv bezüglich Einrichtung und Unterhalt und bietet andererseits 
Fußgängern wie auch Kraftfahrern weniger Flexibilität und Komfort 
durch längere Wartezeiten (die ĂRotlªuferñ provozieren), Lªrm- und 
Schadstoffkonzentrationen durch bei laufendem Motor wartende 
Fahrzeuge, Beschleunigungsvorgänge im Vorfeld (um noch bei 
Gelb durchfahren zu können) etc.  

FuÇgªngersignalanlagen kºnnen auch als ĂDunkelampelñ (Licht-
zeichen werden erst bei Anforderung eingeschaltet) konzipiert 
werden. 
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2.1.3 Umgestaltung eines Knotenpunktes 

Durch die Umgestaltungsmaßnahme sollen die 
Bedingungen für Fußgänger (und Radfahrer) 
insbesondere in überdimensionierten Knoten-
punkten verbessert werden. Darüber hinaus 
kann die Maßnahme eine Verbesserung des 
Stadtbildes an dieser Stelle bewirken. 

Aber auch für Kraftfahrer kann die Maßnahme 
durch Schaffung von mehr Übersichtlichkeit und eindeutigere Be-
tonung der Verkehrsregelung im Knotenpunkt (Rechts-vor-Links 
oder Verlauf der Vorfahrtstraße) die Verkehrssicherheit verbes-
sern. Mögliche Elemente sind insbesondere:  

¶ Einengung z.B. mit Verkleinerung von Radien, Wegnahme ei-
nes freien Rechtsabbiegers und Einengung der Fahrbahnen im 
Zulauf des Knotenpunktes (Prinzipskizze in Bild 4-6),  

¶ Mittelinseln in den Zufahrten (Bild 4-7), 

¶ Anlage eines kleinen Kreisverkehrs (Bild 4-8) oder eines Mi-
nikreisverkehrs (nach dem Merkblatt für die Anlage von Kreis-
verkehren, Ausgabe 2006, Hrsg. FGSV).  

 

Bilder 4-6 bis 4-8:  Mögliche Elemente zur Umgestaltung überdimensio-
nierter Knotenpunkte: Einengung durch Verkleinerung 
der Radien (links), Einbau von Mittelinseln in die zufüh-
renden Fahrbahnen (Mitte) oder Umbau zu einem Kreis-
verkehr (rechts) (Quelle: BSV) 

In gering befahrenen Straßen ist es darüber hinaus möglich, den 
Knotenpunkt punktuell durch seitliche Baumpflanzungen einzuen-
gen oder auch durch Anhebung der Fahrbahn mittels ĂAufpflaste-
rungñ zu gliedern und zu verdeutlichen. 
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2.1.4 Anlage oder Erweiterung eines Gehwegs 

An den Straßen des Untersuchungsnetzes wird 
der Fußgängerverkehr überwiegend auf stra-
ßenbegleitenden Gehwegen geführt und gesi-
chert. Diese müssen allerdings ausreichend 
dimensioniert sein. Dabei sind auch zusätzli-
che Funktionen des Gehwegs im jeweiligen 
Straßenabschnitt zu berücksichtigen, bei-

spielsweise Geschäftsauslagen, Außengastronomie oder Warte-
flächenbedarf an Bushaltestellen (siehe hierzu weiter unten). 

Die durchgªngig nutzbare ĂGehbahnñ-Breite sollte 

¶ 3,50 m in Straßen mit besonderer Achsenfunktion oder dichtem 
Geschäftsbesatz, 

¶ 2,50 m in anderen Straßen mit Achsenfunktion im Fußgänger-
verkehr oder dichter Wohnbebauung sowie 

¶ 1,50 m in allen übrigen Straßen (Ausnahme: Verkehrsberuhig-
ter Bereich mit Mischflächenausbau)  

nicht unterschreiten. 

2.1.5 Im Zusammenhang umzugestaltender Straßenraum 

Durch eine zusammenhängende Umgestaltung 
des Straßenraums in einem längeren Teilab-
schnitt sollen die Bedingungen für Fußgänger 
im Zusammenhang mit anspruchsvolleren Ge-
staltungsmaßnahmen zur 
Unterstützung von Aufent-
haltsfunktionen verbessert 

werden. Bestandteile einer solchen Umgestal-
tung können z. B. die Verschmälerung der 
Fahrbahn, die Neuordnung des Parkens, die 
Verbreiterung des Gehwegs, die Anlage eines 
kleinen (Seiten-)Platzes, die Neugestaltung 
einer Bushaltestelle, die Anlage von Überque-
rungshilfen etc. sein. Die städtebauliche Situa-
tion soll hier in besonderem Maße berücksich-
tigt werden. 

Ein wichtiges Potenzial stellen die in den 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
empfohlenen Querschnitte für typische Ent-
wurfssituationen (Bild 4-9) dar.  

Für zweistreifige Hauptverkehrsstraßen ist 
eine Fahrbahnbreite von 6,50 m in der Regel 
völlig ausreichend (Tab. 4-1). Bei geringem 
Linienbusverkehr und geringer Begegnungs-
häufigkeit im Lkw-Verkehr sind allerdings auch 
Fahrbahnbreiten von 6,00 m bzw. 5,50 m mög-
lich, bei großer Begegnungshäufigkeit im Bus- und Lkw-Verkehr 

Bild 4-9: Typische Entwurfssituationen nach RASt 06 


